
Lieferbedingungen

1. Ausführung und Leistungsbeschreibung

Textilreinigung wird sachgemäß und schonend ausgeführt. Die zweckmäßige Behandlung bleibt unserem fach-
männischen Ermessen überlassen.

2. Mängel am eingelieferten Reinigungsgut

Wir übernehmen keine Verantwortung für Schäden, die durch die Beschaffenheit des eingelieferten Stückes
verursacht werden und die wir nicht durch eine einfache, fachmännische Warenschau erkennen können (z. B.
Schäden durch ungenügende Echtheit von Färbungen und Drucken, Einlaufen, Imprägnierungen, frühere un-
sachgemäße Vorbehandlung, mitgelieferte Fremdkörper und andere verborgene Mängel).
Dasselbe gilt für Reinigungsgut, das nicht oder nur begrenzt reinigungs- oder waschbeständige Materialien
enthält, soweit die Stücke nicht entsprechend gekennzeichnet sind oder wir das durch einfache, fachmänni-
sche Warenschau nicht erkennen können.

3. Rücktritt

Ergibt sich trotz vorheriger fachgemäßer Prüfung erst im Laufe einer sachgemäßen Bearbeitung, dass der Auf-
trag unausführbar ist, so können wir vom Vertrag zurücktreten, es sei denn, dass der Auftraggeber einer mögli-
chen Abänderung des Auftrages zustimmt. Bei Rücktritt vom Vertrag hat der Auftraggeber nur einen Anspruch
auf kostenlose Rückgabe des Reinigungsgutes in dem jeweiligen Zustand.

4. Lieferfristen

Gewerbeübliche Lieferfristen werden eingehalten.

5. Rückgabe

Rückgabe des Reinigungsgutes erfolgt nur gegen Aushändigung der Auftragsbestätigung und Barzahlung oh-
ne Abzug. Wer die Auftragsbestätigung vorlegt, gilt als empfangsberechtigt. Die Abholung muss spätestens in-
nerhalb drei Monaten nach Auftragserteilung erfolgen, nach dieser Frist trägt der Auftraggeber die Gefahr der
Verschlechterung. Wird das Reinigungsgut nicht innerhalb eines Jahres nach Auftragserteilung abgeholt und
ist uns dessen Eigentümer und seine Adresse unbekannt, so erlöschen für beide Teile sämtliche Ansprüche,
gleichgültig ob sie sich auf Vertrag, Eigentum oder sonstige Rechtsgründe stützen.

6. Beanstandungen – Mängel

Offensichtliche Mängel müssen unverzüglich nach Rückgabe unter Vorlage der Quittung (Rechnung, Liefer-
schein) oder unseres Zeichenetiketts gerügt werden. Sie können nur innerhalb von längstens einer Woche be-
rücksichtigt werden.

7. Haftung und Haftungsbegrenzung

Soweit wir – gleich aus welchem Rechtsgrund – haften, kann nur Geldersatz verlangt werden. Wir haften in
Höhe des Zeitwertes des eingelieferten Reinigungsgutes. Auch für alle anderen Aufträge - z. B. Leder-, Tep-
pich-, Polster-, Gardinenreinigung - gilt als Haftungsgrenze jeweils der Zeitwert.




